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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1994

Index

44 Zivildienst

Norm

ZDG 1986 §13 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Ein familiäres Interesse des Zivilidienstp6ichtigen an seiner Befreiung kommt nicht in Betracht, wenn der

Zivildienstp6ichtige als Angestellter im Unternehmen, dessen Inhaber seine Mutter ist, tätig ist, und diese auf seine

Mithilfe angewiesen ist.
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